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Bebauungsplan Nr. 20.1 "Ense-Stellplätze"

3

3

3
3

Der räumliche Geltungsbereich liegt innerhalb der Quantitativen Schutzzone C2 sowie der Qualitativen Schutzzone III 
des Heilquellenschutzgebietes. Die entsprechenden Verbote und Einschränkungen gemäß der Verordnung zum Schutz 
der staatlich anerkannten Heilquelle des Hessischen Staatsbades Bad Wildungen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, ver-
öffentlicht im Staatsanzeiger 1977/31 auf Seite 1543, sind zu beachten und einzuhalten. Jegliche baulichen Maßnahmen 
oder Nutzungsänderungen sind im Hinblick auf die besonderen Anforderungen des Heilquellenschutzes zu prüfen, damit 
die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der Heilquelle vollständig gewährleistet werden.

TEIL B P L A N Z EI C H E N U N D T E X T F E S T S E T Z U N G E N
Der Anwendungsbereich der textlichen Festsetzungen ist durch die Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes zeichnerisch festgesetzt. Die Größe des räumlichen Geltungsbereiches beträgt 10.943 Quadratmeter.

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
[§ 9 Abs. 7 BauGB und Ziffer 15.13 der Anlage zur Planzeichenverodnung 1990 - Planzeichen für Bauleitpläne]

TEIL A P L A N Z EI C H N U N G

Geltungsbereiche bestehender Bebauungspläne

DER MAGISTRAT
 DER STADT BAD WILDUNGEN

BAD WILDUNGEN ....................................

 .....................................................
Unterschrift

(Fachbereichsleiter Bauamt)

GEMARKUNG BAD WILDUNGEN
FLUR 024
MASSSTAB 1:500

PLANUNG: 03. 03. 2026

ALTE PLANUNGSSTÄNDE
DATUM NAME

PLANUNGSBÜRO
BIOLINE

LICHTENFELS,....................................

 .....................................................
Unterschrift (Planungsbüro Bioline)

MASSLEISTEMASSLEISTE

0 50

6. 1 Auf st el l ungs besc hl uss
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Wildungen hat die Einleitung in das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungs-
planes Nr. 20.1.1 "Schule" (Änderung) in ihrer Sitzung am 02. 02. 2026 gefasst. Der Beschluss ist am 13. 03. 2026 ortsüblich 
bekannt gemacht worden.

6. 2 Bet ei l i gung der Öf f ent l i chkei t
Die f rühzei t i ge Betei l i gung der Öffent l i chkei t  erfolgte durch öffent l i che Auslage der Al lgemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung (Vorentwurf) und der Begründung mit Umweltbericht im Zeitraum vom 30. 03. 2026 bis zum 30. 04. 2026. Die ortsübliche 
Bekanntmachung erfolgte am 27. 03. 2026. 
Die Betei l igung der Öffentl ichkeit  erfolgte durch öffentl iche Auslage des Planentwurfs und der Begründung i m Zeitraum vom 
02. 12. 2024 bis zum 08. 01. 2025. Die ortsübliche Bekanntmachung erfolgte am 29. 11. 2024.

6. 3 Bet ei l i gung der  Behör den
Die Behörden und sonstigen Träger öffentl icher Belange wurden mit Schreiben vom 30. 03. 2026 über die Allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb des Zeitraums vom 30. 03. 2026 bis zum 
30. 04. 2026 aufgefordert.
Die Behörden und sonst igen Träger öf fent l i cher Belange wurden mit  Schreiben vom 29. 11. 2024 über die Entwicklungsab-
sichten der Stadt Bad Wildungen unterrichtet und zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb des Zeitraums vom 02. 12. 2024 
bis zum 08. 01. 2025 aufgefordert. 

6 . 4 .  S a t z u n g s b e s c hl u s s
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Wildungen hat den Bebauungsplan Nr. 20.1.1 "Schule" (Änderung) nach Ab-
wägung der eingegangenen Stel lungnahmen und Anregungen in ihrer Sitzung am 02. 02. 2025 als Satzung beschlossen. Die 
Begründung wurde gebil l igt. Das Ergebnis über die Berücksichtigung der Stellungnahmen (Abwägung) wurde mit Schreiben 
vom 03. 02. 2025 mitgeteilt.

             .............................................              ............................................................
Ort, Datum, Siegelabdruck (Unterschrift) 

Ralf Gutheil, Bürgermeister
6. 5 Ausf er t i gungsver mer k
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung 
der Bad Wildungen übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten 
wurden. 

             .............................................              ............................................................
Ort, Datum, Siegelabdruck (Unterschrift) 

Ralf Gutheil, Bürgermeister
6. 6 I nkr af t set zung
Der Satzungsbeschluss sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan mit Begründung eingesehen werden kann, ist am 12. 11. 
2025 ortsüblich bekannt gemacht worden. Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan Nr. 20.1.1 "Schule" (Änderung) wirk-
sam geworden.

Hinweis zur Bekanntmachung 

Gem. § 215 (2) BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 (1) S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver-

fahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-

bauungs- und des Flächennutzungsplans und nach § 214 (3) S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs gem. § 215 (1) BauGB unbe-

achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Bad Wildungen unter Darlegung 

des die Verletzung oder den Mangel begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach  § 214 (2a) 

BauGB beachtlich sind.

             .............................................              ............................................................
Ort, Datum, Siegelabdruck (Unterschrift) 

Ralf Gutheil, Bürgermeister
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S T A D T  B A D  W I L D U N G E N
Bebauungspl an Nr .  20. 1. 1  „ Sc hul e“

( Änder ung)

PLANUNG: 03. 03. 2026
Gezeichnet: Steffen Butterweck
Geprüft: Bernd Wecker

Beteiligung der Öffentlichkeit § 3 (1) BauGB, der Behörden gem. § 4 (1) BauGB
und Abstimmung der Planung benachbarter Gemeinden untereinander § 2 (2) BauGB

V O R E N T W U R F

T EI L A -  Pl a n z e i c h n n u n g u n d Pl a n z e i c h e n er k l ä r u n g

 I BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN [§ 9 Abs. 1 BauGB i.V.m § 1 bis 23 BauNVO]

Im räumlichen Geltungsbereich dieser Änderung ersetzen die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 20.1.1 "Schule" 
(Änderung) die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 20 "Ense" in der Fassung vom 04.01.1985 und des 
Bebauungsplanes Nr. 20.1 "Ense-Stellplätze" (Änderung) in der Fassung vom 12.06.2009 einschließlich aller bis da-
hin beschlossenen Änderungen vollständig.

Im Übrigen bleiben die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 20 "Ense" und des Be-
bauungsplanes Nr. 20.1 "Ense-Stellplätze" (Änderung) einschließlich aller bis zum Inkrafttreten dieser Änderung be-
schlossenen Änderungen unberührt und gelten fort.

Sollte der Bebauungsplan Nr. 20.1.1 "Schule" ganz oder teilweise seine Gültigkeit verl ieren oder aufgehoben werden, 
gelten die bisherigen Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 20 "Ense" und des Bebauungsplanes Nr. 20.1 "Ense-
Stellplätze" (Änderung) einschließlich aller Änderungen im räumlichen Geltungsbereich dieser Teiländerung wieder.

Verkehrsfläche öffentlich  [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, Ziffer 6.1 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Planzeichen für 
Bauleitpläne]  

[1.7]

MAß DE R B A ULI C HE N N UTZ U N G  [§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i .V. m. § 1 - 21 BauNVO]

Die Grundflächenzahl gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO beträgt 0,60.

Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO wird das Maß der baulichen Nutzung durch Festsetzung der Grundflächenzahl be-
stimmt. 

0, 60

[1.2]

[1.2.1]

STADT
BAD WILDUNGEN
Am Markt 1
34521 Bad Wilungen

II BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 HBO]

 III

Werden bei Bodeneingriffen farbliche oder geruchliche Auffälligkeiten festgestellt, so sind die Arbeiten in diesen Berei-
chen zu unterbrechen und die nach HAltBodSchG (Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz) zuständige Behör-
de bezüglich der Festlegung der weiteren Vorgehensweise einzuschalten. Der aktuelle Datenbestand des zugehörigen 
Fachinformationssystem Altflächen und Grundwasserschadensflälle (FIS AG) beinhaltet für die vorgenannten Flurstücke 
keine relevanten Eintragungen.

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundgegen-
stände, z. B. Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden. Diese sind nach § 21 Hessisches Denkmalschutz-
gesetz (HDSchG) unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmal-
schutzbehörde zu melden. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise 
zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG).

Auf das Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung 
in Gebäuden (Gebäudeenergiegesetz - GEG) und die hierin enthaltenen Vorgaben für einen möglichst sparsamen Um-
gang von Energie in Gebäuden, einschließlich einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien zur Erzeugung von 
Wärme, Kälte und Strom für den Gebäudebetrieb wird hingewiesen. Es gilt jeweils die zum Zeitpunkt der Bauantrags-
stellung wirksame Fassung.

ALTLASTEN- ODER ALTLASTENVERDACHTSFÄLLE

DENKMALSCHUTZ

ERNEUERBARE ENERGIEN

N A C H RI C H T LI C H E Ü B E R N A H M E N U N D HI N WEI S E [§ 9 Abs. 6 BauGB]

[3.1]

[3.3]

[3.4]

BEGRÜNUNG VON BAULICHEN ANLAGEN SOWIE DIE NUTZUNG, GESTALTUNG UND BEPFLAN-
ZUNG DER GRUNDSTÜCKSFREIFLÄCHEN [§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m § 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO]

 IV

Der Bebauungsplan hat folgende Rechtsgrundlagen:
Baugesetzbuch (BauGB)
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348) geändert worden ist.

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO)
Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) geändert worden ist.

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanZV)
Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. August 
2025 (BGBl. I S. 2390) geändert worden ist.

Hessische Bauordnung (Landesbauordnung 2018 – HBO 2018)
Hessische Bauordnung vom 28. Mai 2018 (GVBl. 2024 Nr. 32), die zuletzt durch Artikel 1 des Baupakets I vom 2. Oktober 2025 
geändert worden ist.

§§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO)
mit Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I 2005,142), in ihrer zum Zeitpunkt gültigen Fassung.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das 
zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert und durch Anlage 1 Nr. 10.8 zum 
30. Oktober 2024 ergänzt worden ist.

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG)
Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Juli 2024 („Klimaschutzgesetz“; BGBl. 2024 I Nr. 225, Nr. 340), in Kraft 
seit 9. Juli 2024.

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist.

RECHTSGRUNDLAGEN DES BEBAUUNGSPLANES

Gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO wird das Maß der baulichen Nutzung durch Festsetzung der der Zahl der Vollgeschos-
se bestimmt. 

[1.3]

Die zur Versorgung des Baugebietes notwendigen Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu verlegen. [1.10]

V E R S O R G U N G S L EI T U N G E N [§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB]

Gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) soll Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder 
direkt über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden, soweit dem 
weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegen-
stehen.

VERWERTUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER
[3.7]

Werden bei Bodeneingriffen kampfmittelverdächtige Gegenstände gefunden, so sind die Arbeiten in diesen Bereichen 
sofort zu unterbrechen und der Kampfmittelräumungsdienst des Landes Hessen unverzüglich bezüglich der Festlegung 
der weiteren Vorgehensweise einzuschalten.

KAMPFMITTEL
[3.6]

GRUNDWASSERSCHUTZ /  HEILQUELLENSCHUTZ
[3.5]

[1.11] Für die Außenbeleuchtung innerhalb der Fläche für Gemeinbedarf sind ausschließlich insektenfreundliche Leucht-
mi t tel  zu verwenden. Diese müssen war mweiß mi t  einer Farbtemperatur von höchstens 2.700 Kelvin sein,  dürfen 
keine UV‑Strahlung emittieren und sind in voll  abgeschirmten Leuchten anzuordnen, die ihr Licht nur nach unten auf 
die zu beleuchtende Fläche und nicht über die Horizontale hinaus abgeben. Die Beleuchtung ist auf das erforderliche 
Mindestmaß zu begrenzen und in den Nachtstunden – soweit Sicherheitsbelange dem nicht entgegenstehen – zu dim-
men oder abzuschalten, um Lichtimmissionen und Beeinträchtigungen von Insekten so gering wie möglich zu halten.

MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND 
LANDSCHAFT  [§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

N

Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse beträgt II.
II

[1.3.1]

B A U WEI S E  [§ 9 Abs. 1 Nr.  1 BauGB i .V. m. § 22 BauNVO]

Es wird eine abweichende Bauweise (a) gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt. Die Gebäude werden mit seitl ichem 
Grenzabstand als Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet; die maximal zulässige Gebäudelänge er-
gibt sich aus den Abmessungen der jeweils festgesetzten Fläche für den Gemeinbedarf und darf deren Grenzen nicht 
überschreiten. Im Übrigen gelten die Vorschri f ten des § 22 Abs. 2 BauNVO entsprechend

[1.4]

V E R K E H R S F L Ä C H E N [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB]

Die festgesetzte Grundfläche darf durch die Grundflächen von Stellplätzen und Garagen mit ihren Zufahrten, Neben-
anlagen im Sinne des § 14 BauNVO sowie baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Bau-
grundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer Grundflächenzahl von 0,80 überschritten werden.

[1.2.2]

F L Ä C H E N F Ü R N E B E N A NL A GE N  [§ 9 Abs. 1 Nr.  4 BauGB i .V. m. § 22 BauNVO]

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind auf den Flächen für den Ge-
meinbedarf zulässig, soweit sie dem Nutzungszweck der in den Flächen für den Gemeinbedarf gelegenen Grundstücke 
oder der Flächen für den Gemeinbedarf selbst dienen und deren Eigenart nicht widersprechen.

[1.5]

Nebenanlagen nach § 14 Abs. 2 BauNVO können auf den Flächen für den Gemeinbedarf zugelassen werden, soweit sie 
der Versorgung dieser Flächen oder der in ihnen gelegenen Grundstücke dienen und deren Eigenart nicht widersprechen.

[1.6]

Flächen für den Gemeinbedarf
[§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 BauNVO, Ziffer 1.4.2 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Planzeichen für Bauleitpläne]

ART DE R BAULI CHE N NUTZ UN G |  FL ÄCHE N F ÜR GE MEI NBE DARF S O WI E F ÜR SP ORT UND 
SPI EL ANL A GE N [§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB]

[1.1]

Einrichtung: Schule[1.1.1]

Die Fläche für den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Schule" dient der Unterbringung einer Schule einschließ-
lich der für den Schulbetrieb erforderlichen baulichen Anlagen, Außenflächen, Sport- und Freizeitanlagen, Stellplätze 
und Nebenanlagen sowie einem Beratungs- und Förderzentrum.

[1.1.2]

Zulässig sind Schulgebäude und zugehörige Unterrichtsräume, Turnhallen und Sporthallen, Freisportanlagen wie Sport-
plätze und Außensportflächen, Mensagebäude und Aufenthaltsräume, Verwaltungs- und Nebenräume der Schule, Stell-
plätze und überdachte Fahrradabstellanlagen sowie untergeordnete Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, soweit 
diese dem Nutzungszweck der Schule dienen.

[1.1.3]

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, öffentlich  [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, Ziffer 6.3 der Anlage zur Planzei-
chenverordnung 1990, Planzeichen für Bauleitpläne]  

[1.8]

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung, öffentlich  [§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB, Ziffer 6.3 der Anlage zur Planzei-
chenverordnung 1990, Planzeichen für Bauleitpläne]  

[1.9]

[1.12] Alle nicht dem Kraftfahrzeug‑ oder Busverkehr dienenden befestigten Flächen (insbesondere Gehwege, Aufenthaltsflä-
chen, Spielflächen sowie Nebenwege) sind möglichst mit wasserdurchlässigen Oberflächenbefestigungen herzustellen, 
soweit dem nicht zwingende technische, verkehrliche oder wasserrechtliche Anforderungen entgegenstehen. Im Bereich 
der Spielflächen und barrierefreien Wege können aus funktionalen Gründen auch weitgehend geschlossene, fugearme 
Beläge zugelassen werden, sofern eine dauerhaft sichere Ableitung des Niederschlagswassers gewährleistet ist. Als 
wasserdurchlässig im Sinne dieser Festsetzung gelten Oberflächenbefestigungen mit einem mittleren Abflussbeiwert von 
höchstens 0,6. 

Gebäude für Wohnen, Wirtschaft, Gewerbe 
oder öffentliche Zwecke mit Hausnummer

6

Grenze der Flur[1.18]

[1.19]

SONSTIGE PLANZEICHEN
Flurstücksgrenze und Grenzpunkt 

103/24
Flurstücksbezeichnung

[1.16]

[1.17]

[1.20] Bemaßung in Meter10

BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND DIE ERHALTUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN UND 
SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN [§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB]

Erhalt von Bäumen [§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB, Ziffer 13.2.2 der Anlage zur Planzeichenverordnung 1990, Planzeichen für 
Bauleitpläne]

[1.14]

[1.15] Müssen Bäume ausnahmsweise aufgrund zwingender Erfordernisse der Erschl ießung entfernt werden, ist in dessen 
unmittelbarem Umfeld für jeden entfernten Baum ein standortgerechter Laubbaum gleicher oder vergleichbarer Qua-
l i tät als Ersatz zu pflanzen (Ersatzpflanzung im Verhältnis 1:1).

Die nutzbaren Gebäudedachflächen sind zu mindestens 50 Prozent mit Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsener-
gie (Photovoltaikmodulen und/oder Solarwärmekollektoren) zu versehen. Nutzbare Dachfläche ist der Teil der Dach-
fläche, der aus technischen, baurechtlichen und wirtschaftlichen Gründen für die Installation solcher Anlagen geeignet 
ist; Einzelheiten hierzu ergeben sich aus der Begründung zum Bebauungsplan. Flächen, die durch Solarwärmekollek-
toren belegt werden, werden auf die zu realisierende Solarmindestfläche angerechnet. Ist der überwiegende Eigen-
strombedarf des Gebäudes bereits durch eine Photovoltaikanlage auf einem Teil der nutzbaren Dachflächen gedeckt,  
kann aufgrund der peripheren Lage die Inanspruchnahme zusätzlicher Dachflächen zur Erfüllung der Solarmindestfläche 
im erforderlichen Umfang reduziert werden.

[1.13]

MAß N A H ME N Z U R N UT Z U N G S OL A RE R ST R A HL U N GS E NE R GI E N [§ 9 Abs. 1 Nr.  23b BauGB]

Für festgesetzte Baum- und Strauchpflanzungen sind standortgerechte möglichst einheimische Laubgehölze oder Obst-
bäume zu verwenden und dauerhaft zu erhalten. 

Bäume müssen einen Stammumfang von mindestens 12/14 Zentimeter in 1,0 Meter über dem Erdboden aufweisen.

[2.3]

[2.4]

[2.2]

Die Dächer der Hauptgebäude sind auf mindestens 80 Prozent der jeweils nutzbaren Dachfläche als dauerhaft begrün-
te Dachflächen auszubilden. Nicht zur nutzbaren Dachfläche zählen Schornsteine, Dachfenster, Lichtkuppeln, Aufzugs‑ 
und Technikaufbauten, notwendige Flucht‑ und Rettungswege, Wartungswege sowie sonstige Flächen, die aus sta-
tischen, brandschutztechnischen oder vergleichbaren zwingenden technischen Gründen nicht begrünt werden 
können. Untergeordnete Nebenanlagen (z.B. Garagen, Nebengebäude sowie Nebenanlagen im Sinne des § 14 
BauNVO) sind von der Verpflichtung zur Dachbegrünung ausgenommen. Die Dachbegrünung ist mindestens als 
extensive Begrünung mit standortgerechten, trockenheitsverträglichen Pflanzen auszuführen; Aufbau und Schichtdicken 
sind so zu bemessen, dass eine dauerhafte Vegetationsentwicklung gewährleistet ist.

[2.1]

Auf den nicht überbauten Grundstücksflächen sind Bäume zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Je angefangene 200 
Quadratmeter Grundstücksfläche ist ein kleinkroniger Baum oder je angefangene 400 Quadratmeter Grundstücksfläche 
ein großkroniger Baum zu pflanzen. Es können auch entsprechende Kombinationen aus klein‑ und großkronigen Bäu-
men gewählt werden, sofern die vorstehenden Pflanzdichten insgesamt eingehalten werden.
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